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GABELSTAPLER  + ARBEITSBÜHNEN

VERTRIEB  - SERVICE  - ERSATZTEILE  -  ZUBEHöR

SCHULUNG  - VERMIETUNG  - FINANZIERUNG

Josef  Siegl  GmbH   Herjzstraße  9  85757  Karlsfeld

MIETBEDINGUNGEN  ARBEITSBüHNEN

MIETBEGINN/MIETDAUER:

Der  Mieter  verpfliclitet  sich,  dem  Vermieter  sc1u'iftlich/telefonisch

das exakte  Mietende  mitzuteilen.

Wir  sind  ein Regionafüeimieter,  der  seine Mietgeräte  hauptsächlicli  im  Münchner  Rarim  vermietet

(nicht  bundesweit  ).

Wenn  unsere  Geräte  unser  Verkarifs-  bzw.  Einzugsgebiet  verlassen,  können  wir  keinen  Service  garantieren.

M  I E T B E D I N G U N G E N:

a )Der  Vermieter  verpflichtet  sich,  für  die im  Mietvertrag  genannte  Zeit  dem  Mieter  ein technisch  einwandfreies

Gerät  zum  Einsatz  zu überlassen.

b )Der  Mieter  trägt  die Verantwortung  dafür,  dass die Arbeitsbiilme  fiir  den von  föm  vorgesehenen  Einsatz  geeignet

ist.

c ) Sollte  sich  die Mietzeit  verringern  oder  verlängern,  ist  der  Vermieter  mindestens  2 Tage  vorher  zu verständigen.

Nach  Beendigung  der  Arbeiten  ist  der Vermieter  in  jedem  Fall  rechtzeitig  zu verständigen,  um  i  die Abholung  der

Bühne  zu ermöglichen.

d )Ab  dem  Zeitpunkt  der Gefahrenübergabe  steht  die Arbeitsb €ihne  unter  der  Obhut  des Mieters.

Dieser  hat alle  aus dem  Einsatz  verursachten  Schäden  zu tragen.  Die  Gefahrenübergabe  endet  für  den Mieter  erst  mit

ordnungsgemäßer  Riickgabe  des Gerätes  und  Unterzeichnung  des Rückgabeprotokolls.

e ) Der  Vermieter  empfiehlt  eine  Erweitening  des Versicherungsschutzes  der  Betriebshaftpflichtversichenmg  des

Mieters  für  das angemietete  Gerät  auf  die Dauer  der Mietzeit.

f  )Bei  Beschädigung  oder  Entfemung  rinserer  Produkt-  und  Firmenbeschriftung,  werden  die in Rechnung  gestellt.

g) Bei  Anhängerarbeitsbühnen  ist  ein gültiger  Führerschein  vorzulegen  und  zusätzlich  der Famzeugschein  des

Zugfahrzeugs.

li)  Die  Fa. Josef  Siegl  GmbH  empfielilt  Ihnen  den Einsatz  einer  Personenschutzausrüsfüng  welche  wir  Ihnen  je

Weste  inkl.  Verbindungsmittel  zu € 15,00  netto  je  Arb.-Tag  zur  Verfügung  stellen.

EINSATZBEDINGUNGEN:

a ) Der  Mieter  verpflichtet  sich,  das Mietobjekt  während  der  Mietzeit  ordnungsgemäß  m  behandeln,  es vor

Überbeanspruchung  zu schützen  und  alle  Rechtsvorschriften,  die mit  dem  Gebrauch  oder  der  Erhaltung  der

Ausrüsfüng  verbunden  sind  zu beachten.

b )Der  Vermieter  weist  einen  oder  mehrere  Mitarbeiter  des Mieters  in die Handliabung  der  Maschine  ein.

Nur  diese  Kräfte  sind  zum  Bedienen  der Arbeitsbühne  berechtigt.  Dies  wird  durch  Unterscmift  auf  dem  Lieferschein

bestätigt.

Das Bedienpersonal  muss  mindestens  18 Jahre  alt  sein  und  die deutsche  Sprache  beheirschen.

Produkt  für  jeden  EinsatzDas  richtige
Gest.haftsfühtet

Josef  Christian  Siegl -
DiplomBemebswiri  IFH)

Alexandei  Siegl  -
Diplom-Befüebswiri  IFHI

Handelsiegister  Munchen  -
HRB-NT 74038

Service  und  Ersatzteile  für  alle  namhaften  Fabrikate
Josel  Siegl GmbH  85757  Karls+eld
He+tzsttaße  9/Gewetbegebiet

Telelon  08i3T/5963-0
Vetkau+  08i31/5963-8ü  Fax -39
Servn:e  ü8'13U5963-1ü  Fax -59
Etsatzteile  08i31/5963-45  Fax -49
8uchha1tung  0fü31/5963-30  Fax -35
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Des weiteren  wird  für  die Bedienung  des Notablasses  eine  Person  benötigt,  die  nicht  auf  der Bühne  selbst  arbeitet

rind jederzeit den Bediener VOI] der Plattfoim holen kann. VERTR,EB   SERV,cE   ERSATzTE,LE   ZuBE,-R
SCHULUNG  - VERMIETUNG  - FINANZIERUNG

a' benutzt  werden,  d.h. sie dürfen  nicht  als Hebekran  und  über

die  festgelegte  Tragkraft  der Plattform  hinaus  belastet  werden.

d ) Bei  Maler-,  Schweiß-,  Abbiuch  und  Reinigungsarbeiten  mit  Säuren  ist das Gerät  zu schützen  und  abzudecken.

Sandstrahlarbeiten  sind  giundsätzlich  verboten.

Bei  Beschädigung  oder  Entfemung  unserer  Produkt-  und  Fiimenbesclu'iffüng,  werden  diese  in Rechnung  gestellt.

e ) Der  Mieter  verpflichtet  sich  zur  täglichen  Kontrolle  des Motor-  und  Hydraulikölstandes.

Batteriebetriebene  Geräte  müssen  nach  Einsatz  rmbedingt  über  Nacht  rnit  Strom  geladen  werden

(Ladezyktus  = 13 Std. ). Keine  Kabeltrommeln  vei'wenden!  Ein  Widereinsatz  des Gerätes  ist  nur  mit  geladener

Batterie  erlaubt.  Die  Bühne  darf  nicht  mit  angestecktem  Ladekabel  gefahren  werden.

Bei  Mieteinsatz  melir  als 9 Std. täglidi,  bestelit  die  Gefahr  der Tiefentladung.  Dies  bedarf  einer  speziellen

Wideraufladeprozedur!

Bei  Elektro-Geräten  ist  die tägliche  Kontrolle  und  Ladung  der  Batterie  Vertragsbestandteil.

Mietgeräte  d€irfen  nur  bestim+nungsgemäß  benutzt  und  nicht  über  die festgelegte  maximale  Belasfüng  hinaus  belastet

werden.

f  )Die  Kosten  für  den Hin-  und  Rücktransport  trägt  der Mieter.  Anhängerbühnen,  die durch  den Vei'inieter  an- und

abgeholt  werden,  müssen  so platziert  sein,  dass sie problemlos  durch  das Zugfal'irzeug  erreicht  werden  kann.  Beim

Transport  VOI1 PKW-Anhängerarbeitsbühnen  hat der Mieter  auf  die vorgeschriebenen  Zuglasten  zu achten.

Allein  der  Fat'u'er  ist  ffir  die Einlialtiing  der zulässigen  Anlföngelast  und  das vorscliriftsgemäße  und  ordnungsgemäße

Ankuppeln  verantwortlich.  Bei  Zuwiderhandhmg  erliscl'it  der  Versicherungsschutz  für  das Mietgerät.  Der

Fahrzeugführer  muss  eine  gültige  Fahrerlaubnis  besitzen.

Der  vereinbarte  Transportpreis  bei  Anliefening  durch  Fa. Siegl  beinhaltet  nicht  das Aufstellen  der  B'ühne  in

Hinterhöfen,  Räumen  etc.. Erfolgt  der Transpoit  durch  einen  Monteur  der Fa. Siegl,  so wird  dieser  nach

tatsächlichem  Aufwand  berechnet.

g )Bei  Stöningen  am Gerät  ist der Vermieter  unverziiglich  zu benacl'irichtigen.

h ) Der  Vermieter  haftet  nicht  für  Schäden  aller  Art,  die  unmittelbar  oder  mittelbar  dem  Mieter  oder  einem  Dritten

durch  den  Mietgegenstand  entstelien.

Ohne  schriftliche  Zustin'imung  von  Vermieter  ist  eine  entgeltliche  oder  unentgeltliche  Weitergabe  des Gerätes  an

Dritte  nicht  gestattet.

Der  Mieter  stellt  den  Vermieter  von  evtl.  Anspichen  Dritter  frei.

Das Mietgerät  ist vor  der Benutzung  durcli  niclit  eingewiesene  bzw.  fremde  Personen  wirksam  abzusichern.

i)  Der  Mieter  liaftet  für  alle  Scliäden,  die  er oder  sein  Mitarbeiter  an der  Maschine  veiursachen,  sowie  alle

entstehenden  Ausfallzeiten  der Maschine  durch  die  Beschädigung.  Die  Reparafürkosten  werden  dem  Mieter  nach

vorheriger  Absprache  und  unter  Bereitstellung  von  Beweisfotos  berechnet.

Der  Vermieter  schließt  zu Lasten  des Mieters  eine  Maschinenbnichversicherung  ab.

Die  Maschinenbruchversicherung  ist aus Gi'ünden  des Diebstalilscliutzes  durcligehend  auch  an den Wochenenden

zu bezahlen.

Den  vertragsmäßigen  Selbstbehalt  von  EUR  1.500,-  pro  Schadensfall  hat der  Mieter  auf  jeden  Fall  zu tragen.  Der

Mieter  haftet  für  sämtliche  Schäden,  die nicht  über  die  Versichening  gedeckt  sind  ( z.B.  Reifensclföden,

Verschmutzungen  aller  Art,  Hilfs-  und  Betriebsstoffe,  etc. ). Es besteht  ebenfalls  kein  Versicheningsschutz  bei

grober  Fahrlässigkeit  oder  Vorsatz.  Ausfallzeiten  der  Maschine,  die auf  unsachgemäße  Bediemmg  ziiickzufiihren

sind,  werden  dem  Mieter  nicht  erstattet.

Bei  Diebstahlschäden  oder  Unterschlagung  beträgt  die Selbstbeteiligung  10%  des Wiederbeschaffimgswertes,  mind.

€ 1.500,00  netto.

j)  Bei  Einsatz  mit  Bedienpersonal:

AI1- u. Abfahrt  des Personals  zählt  zur  Mietzeit.  Mindestmietdauer  1 stti.,  bei mehr  als I Std. wird  jede  weitere

angefangene  halbe  Stunde  berechnet.

Das  richtige  Produkt  für  jeden  Einsatz  -  Service  und  Ersatzteile  für  alle  namhaften  Fabrikate

Josel  Ch,s,,an  Siegl   Hertzstraße 9/Gewetbegebiet IBAN DE06 7432 ü073 ü0ü3 7730 (]O
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www  siegl-gmbh  de  info@siegl-gmbh  de
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a ) Die  Miete  ist  zu  zahlen  vom  Zeitpunkt  der  Abfahrt  der  Arbeitsbühne  vom  Beti'iebshof  des Vermieters  und  bis  zur

Rückkelir  dorthin.  Jeder  angefangene  Tag  wird  berechnet.

b )Bei  dem  Miettarif  handelt  es sich  um  reine  Gerätekosten  ohne  Bedien-personal  und  Treibstoff.

Auf  alle  genani'iten  Preise  wird  die  jeweils  gültige  Mehi'wertsteuer  hinzugerechnet.

c ) Die  Mietkosten  sind  unter  Zugrundelegung  eines  einschichtigen  ti.h.  8-sfündigen  Einsatzes  pro  Arbeitstag

errechnet.  Bei  längerem  oder  mehrschichtigem  Einsatz  ist  der  Vermieter  berechtigt,  einen  höheren  Mietsatz  zu

verlangen.

d ) Gerichtsstand  für  alle  evtl.  aus dem  Miefüertrag  entstehenden  Streitigkeiten  ist  Münclien.

Im  übrigen  finden  die  Bestitnmungen  des  BGB  über  Mietvertrag  Anwendung.

e )Wir  bitten  Sie,  alle  technischen  Angaben  und  Mietbedingungen  zu  überprüfen  und

die  Kopie  des Vertrages  mit  nu'er  rechtsgültigen  Unterschrift  versehen  an uns

zurückzusenden.  Sollten  wir  innerhalb  von  IO Tagen  keinen  Widerspnich  vorliegen

haben,  nehmen  wir  dies  als Einverständnis  in  allen  Punkten,  auch  dann,  wenn  Sie

den  Vertrag  nicht  mit  Unterscmift  versehen  zut'ückgesandt  haben.  Aucli  in  diesem

Fall  haben  die  Mietbedingungen  Gültigkeit.

FÄLLIGKEIT:

Die  Miete  und  die  anfallenden  Nebenkosten  werden  dem  Mieter  nach  Rückgabe  des Mietobjektes

bzw.  in  Monatsraten  fällig  in  Rechnung  gestellt.  Die  Rechi'iung  ist  innerhalb  8 Tagen  ohne  Abzug  föllig.

Das  richtige  Produkt  für  jeden  Einsatz  -  Service  und  Ersatzteile  für  alle  namhaften  Fabrikate


